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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Uwe-Jens Heuer, Ulla Jelpke, 
Maritta Böttcher und der Gruppe der PDS 
— Drucksache 13/5702 — 

Gebrauch von Schußwaffen an den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland 

Vorbemerkung 

Für die umfassende Beantwortung der Fragen wäre der längerfri-
stige Einsatz erheblicher Personalressourcen erforderlich, der die 
gebotene Aufgabenerfüllung unverhältnismäßig beeinträchtigen 
würde. Darüber hinaus konnte aufgrund von Aktenaufbewah-
rungsfristen sowie organisatorischen Änderungen im Behörden-
aufbau lediglich in begrenztem Umfang auf statistische Daten zu-
rückgegriffen .werden. Angaben aus dem Zuständigkeitsbereich 
der Polizeibehörden in Berlin liegen der Bundesregierung nicht 
vor. 

1. Wie oft wurde seit dem 1. Januar 1950 bis heute an der Grenze der 
Bundesrepublik Deutschland (einschließlich Westberlin) vom Bun-
desgrenzschutz von der Schußwaffe Gebrauch gemacht (bitte sämt-
liche Grenzabschnitte, auch die zum Saargebiet [bis 1956], zur DDR 
und die Seegrenzen berücksichtigen und nach Ort, Datum, Namen 
und Staatsangehörigkeit aufschlüsseln)? 

Der Bundesregierung sind der Gebrauch der Schußwaffe gegen 
Personen und Sachen sowie die Abgabe von Warnschüssen vom 
1. Januar 1950 bis heute in 103 Fällen bekannt. 

Davon entfallen auf die Grenze 

— zur Schweiz elf Fälle, 

— zu Frankreich neun Fälle, 
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— zu den Niederlanden drei Fälle, 

zu Dänemark ein Fall, 

— zu Polen 47 Fälle, 

zur ehemaligen Tschechoslowakei fünf Fälle, 

— zur Tschechischen Republik 26 Fälle, 

zur ehemaligen DDR ein Fall. 

a) Auf welcher gesetzlichen Grundlage erfolgte dies? 

Der Schußwaffengebrauch erfolgte auf der Grundlage des Ge-
setzes über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher 
Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes (UZwG-Bund) bzw. in 

Notwehr. 

b) Wie viele Personen wurden hierbei getötet? 

Der Bundesregierung ist ein Fall bekannt, bei dem eine Person in 
Notwehr tödlich verletzt wurde (August 1962 im Bereich der Ort-

schaft Setzelbach). 

c) Wie viele Personen wurden durch den Gebrauch von Schuß-
waffen oder durch Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs (z. B. 
Diensthunde) körperlich verletzt? 

Der Bundesregierung sind 17 Fälle bekannt (davon vier durch 
Schußwaffengebrauch und 13 durch den Einsatz von Dienst-

hunden). 

d) Wurden hierbei auch Personen, die sich auf dem angrenzenden 
Staatsgebiet befanden, körperlich verletzt oder getötet? 

Wenn ja, wie viele (bitte nach Ort, Datum, Namen, aufschlüsseln)? 

Der Bundesregierung ist ein Fall bekannt, bei dem es zu einer 
tödlichen Verletzung außerhalb des Territoriums der Bundes-
republik Deutschland kam (siehe Antwort zu Frage 1b). 

e) In welchen Fällen kam es durch welche Behörden unter welchem 
Aktenzeichen und welchem Ergebnis zu diesbezüglichen straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahren oder sonstigen Verfahren zum 
Zwecke der Sachverhaltsaufklärung (Disziplinarverfahren, Un-
tersuchungsberichte o. ä.)? 

In welchen dieser Fälle kam es zu diesbezüglichen strafrecht-
lichen Verurteilungen? 

Der Bundesregierung sind fünf Fälle bekannt, in denen gegen die 
beteiligten Polizeivollzugsbeamten Ermittlungsverfahren einge- 
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leitet worden sind. Davon ist ein Verfahren noch anhängig. Die 
abgeschlossenen Verfahren wurden eingestellt. 

2. Wie oft wurde seit dem 1. Januar 1950 bis heute an der Grenze der 
Bundesrepublik Deutschland (einschließlich Westberlin) vom Zoll 
von der Schußwaffe Gebrauch gemacht (bitte sämtliche Grenz-
abschnitte, auch die zum Saargebiet [bis 1956] zur DDR und die See-
grenzen berücksichtigen und nach O rt , Datum, Namen und Staats-
angehörigkeit aufschlüsseln)? 

Die Gesamtzahl der Fälle des Schußwaffengebrauchs durch Zoll-
beamte an der Grenze seit 1950 ist nicht bekannt. 

a) Auf welcher gesetzlichen Grundlage erfolgte dies (auch im Hinblick 
auf die Rechtslage vor dem Anderungsgesetz zum BGS-Gesetz von 
1965)? 

Für den Schußwaffengebrauch galten die jeweils einschlägigen 
rechtlichen Regelungen: 

a) Gesetz über den Waffengebrauch des Grenzaufsichtsperso-
nals der Reichsfinanzverwaltung vom 2. Juli 1921 (Reichs-
finanzblatt 1921 Nr. 15 S. 183), 

b) Gesetz der Alliierten Hohen Kommission Nr. 24 (Amtsblatt der 
AHK vom 8. Mai 1950 S. 2), 

c) DVO Nr. 14 vom 10. Januar 1951 der Alliierten Hohen Kom-
mission (Amtsblatt AHK vom 8. Mai 1951 Nr. 74 S. 741, Bun-
desanzeiger Nr. 91 vom 12. Mai 1950) unter Fortgeltung des 
Gesetzes über den Waffengebrauch des Grenzaufsichts-
personals der Reichsfinanzverwaltung vom 2. Juli 1921, 

d) Dienstanweisung für den Waffengebrauch der Angehörigen der 
Bundesfinanzbehörden aufgrund des Gesetzes über den Waf-
fengebrauch des Grenzaufsichtspersonals von 1921 (WaffDA-
Nfg) vom 3. September 1951 (Bundeszollblatt 1951 S. 465), 

e) Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffent-
licher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes (UZwG-Bund) 
vom 10. März 1951 (Bundeszollblatt 1961 S. 445), 

f) Allgemeine Verwaltungsvorschrift des Bundesministers der 
Finanzen zum UZwG vom 16. Dezember 1961 (Bundeszollblatt 
1962 S. 126), 

g) Waffengesetz i. d. F. der Bekanntmachung vom 8. März 1976 
(BGBl. I S. 432), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3186), 

h) Allgemeine Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums der 
Finanzen zum Waffengesetz (WaffVwV-BMF) vom 20. Januar 
1996 (Vorschriftensammlung BFV O 8041), 

i) Dienstvorschrift über die Bewaffnung in der Zollverwaltung 
(WaffDV-Zoll) vom 1. Februar 1996 (Vorschriftensammlung 
BFV O 8042). 
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b) Wie viele Persone wurden hierbei getötet? 

In der Zeit vom 1. Januar 1950 bis heute wurden zehn Personen 

getötet. 

c) Wie viele Personen wurden durch den Gebrauch von Schuß-
waffen oder durch Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs (z. B. 
Diensthunde) körperlich verletzt? 

In der Zeit vom 1. Januar 1950 bis heute wurden 89 Personen 

durch den Schußwaffeneinsatz verletzt. 

Für die Zeit von 1953 bis 1969 sind sieben Bißverletzungen durch 
Zollhunde bekannt. In den letzten fünf Jahren sind in weniger als 
zehn Fällen Personen durch Zollhunde verletzt worden (Haut-

abschürfungen, Prellungen). 

d) Wurden hierbei auch Personen, die sich auf dem angrenzenden 
Staatsgebiet befanden, körperlich verletzt oder getötet? 

Wenn ja, wie viele (bitte nach O rt , Datum, Namen aufschlüsseln)? 

Der Bundesregierung sind keine Fälle bekannt. 

e) In welchen Fällen kam es durch welche Behörden unter welchem 
Aktenzeichen und welchem Ergebnis zu diesbezüglichen straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahren oder sonstigen Verfahren zum 
Zwecke der Sachverhaltsaufklärung (Disziplinarverfahren, Un-
tersuchungsberichte o. ä.)? 

In welchen dieser Fälle kam es zu diesbezüglichen strafrecht-
lichen Verurteilungen? 

Soweit dokumentiert, sind eingeleitete Ermittlungsverfahren ge-
gen Beamte eingestellt worden. In zwei Strafverfahren kam es zu 

Freisprüchen. 

3. Wie oft wurde seit dem 1. Januar 1950 bis heute an der Grenze der 
Bundesrepublik Deutschland von der Bayerischen Grenzpolizei von 
der Schußwaffe Gebrauch gemacht (bitte sämtliche Grenzabschnitte, 
auch die zu Österreich und zur DDR berücksichtigen und nach Ort, 
Datum, Namen und Staatsangehörigkeit aufschlüsseln)? 

Aus dem Zuständigkeitsbereich der Bayerischen Grenzpolizei 

sind 15 Fälle bekannt. Davon entfallen auf die Grenze 

— zu Österreich zwölf Fälle, 

— zur ehemaligen Tschechoslowakei ein Fall, 
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— zur Tschechischen Republik ein Fall, 

— zur ehemaligen DDR ein Fall. 

a) Auf welcher gesetzlichen Grundlage erfolgte dies (auch im Hin-
blick auf das entsprechende Verwaltungsabkommen des Bun-
desministeriums des Innern mit der Bayerischen Staatsregierung 
vom Juli 1975)? 

Der Schußwaffengebrauch erfolgte auf der Grundlage des Baye-
rischen Polizeiaufgabengesetzes bzw. in Notwehr. 

b) Wie viele Personen wurden hierbei getötet? 

Der Bundesregierung ist kein Fall bekannt. 

c) Wie viele Personen wurden durch den Gebrauch von Schußwaf-
fen oder durch Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs (z. B. 
Diensthunde) körperlich verletzt? 

Der Bundesregierung sind fünf Fälle bekannt. 

d) Wurden hierbei auch Personen, die sich auf dem angrenzenden 
Staatsgebiet befanden, körperlich verletzt oder getötet? 

Wenn ja, wie viele (bitte nach O rt , Datum, Namen, aufschlüsseln)? 

Der Bundesregierung ist kein Fall bekannt. 

e) In welchen Fällen kam es durch welche Behörden unter welchem 
Aktenzeichen und welchem Ergebnis zu diesbezüglichen straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahren oder sonstigen Verfahren zum 
Zwecke der Sachverhaltsaufklärung (Disziplinarverfahren, Un-
tersuchungsberichte o. ä.)? 

In welchen dieser Fälle kam es zu diesbezüglichen strafrecht-
lichen Verurteilungen? 

1993 wurde bei der Staatsanwaltschaft Weiden ein Verfahren ein-
geleitet. Das Verfahren wurde gemäß § 170 Abs. 2 StPO einge-
stellt. 

4. Wie oft wurde seit dem 1. Januar 1950 bis heute an der Grenze von 
den Polizeibehörden Berlin (West) von der Schußwaffe Gebrauch 
gemacht (bitte nach Datum, Namen und Staatsangehörigkeit auf-
schlüsseln)? 

a) Auf welcher gesetzlichen Grundlage erfolgte dies? 

b) Wie viele Personen wurden hierbei getötet? 

c) Wie viele Personen wurden durch den Gebrauch von Schuß-
waffen oder durch Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs (z. B. 
Diensthunde) körperlich verletzt? 

d) Wurden hierbei auch Personen, die sich auf Ostberliner Gebiet 
befanden, körperlich verletzt oder getötet? 

Wenn ja, wie viele (bitte nach Ort, Datum, Namen, aufschlüsseln)? 

 



Drucksache 13/5845 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

e) In welchen Fällen kam es durch welche Behörden unter welchem 
Aktenzeichen und welchem Ergebnis zu diesbezüglichen straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahren oder sonstigen Verfahren zum 
Zwecke der Sachverhaltsaufklärung (Disziplinarverfahren, Un-
tersuchungsberichte o. ä.)? 

In welchen dieser Fälle kam es zu diesbezüglichen strafrecht-
lichen Verurteilungen? 

Siehe Vorbemerkung. 

5. Gab es besondere Kriterien für die Auswahl, Vorbereitung und Aus-
bildung des BGS-Personals, des Zoll-Personals bzw. des Personals 
des Bayerischen Grenzschutzes sowie der Polizei von Berlin (West), 
welches an den Grenzen zur DDR und CSSR eingesetzt wurde? 

Wenn ja, welche? 

Nein. 

6. Wie viele Personen wurden seit 1990 durch den Einsatz von Schuß-
waffen von Privatpersonen (vgl. „Oderanzeiger" vom 10. Januar 
1996) im Grenzgebiet der Bundesrepublik Deutschland körperlich 
verletzt oder getötet (bitte nach „illegalen" Einwanderern und an-
deren Personen sowie deren Staatsangehörigkeit und nach Ort und 
Datum aufschlüsseln)? 

Der Bundesregierung sind zwei Fälle bekannt. 

— Am 29. Juni 1992 wurden zwei rumänische Staatsangehörige 

nach unerlaubtem Grenzübertritt nach Deutschland südlich 

des Grenzübergangs Pomellen durch einen Jäger erschossen. 

— Am 5. September 1996 wurden zwei armenische Staatsange-

hörige nach unerlaubtem Grenzübertritt im Bereich Ratzdorf 

durch einen Jäger verletzt. 






